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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Arbeiten am Breitbandausbau (Glasfaser) der NetCom sind 
kurz vor der Fertigstellung. Meine Bitte an alle Bürger: Alle noch 
ausstehenden Arbeiten, die vielleicht vergessen wurden, oder 
Stellen, die evtl. fehlerhaft ausgeführt wurden, beim Rathaus 
melden. Dann kann dies von den Arbeitern, die noch vor Ort 
sind, nachgebessert werden. Bitte die genaue Stelle bezeich-
nen und eine Telefonnummer für Rückfragen angeben. Ger-
ne per Mail (info@weiltingen.de) und mit Foto, damit es keine 
Missverständnisse gibt. Vielen Dank.
Ein Dankeschön möchte ich auch Herrn Thomas Huber sagen! 
Er hat das untere Tor am Friedhof in Frankenhofen gekürzt, 
wieder verschweißt und mit verstellbaren Bändern ausgestattet, 
so dass es wieder gut zu schließen geht.
Die Flächen am Baumhof und der Neumühle mit dem alten 
und neuen Obstbaumbestand sowie auf der Insel bei der Her-
zogslaube wurden dieses Jahr einmal vom gemeindlichen Bau-
hof gemäht. Das Gras wurde liegen gelassen. Nun mein Aufruf 
an alle Landwirte oder Bürger, die so eine Fläche nutzen wol-
len (es gibt einige Auflagen für die Bewirtschaftung!): Wer diese 
oder ähnliche Flächen von der Gemeinde pachten will, möchte 
sich doch bitte bis 1. Dezember bei der Gemeinde melden und 
ein Gebot abgeben.
Gleichzeitig möchte ich an all diejenigen appellieren, die sol-
che Flächen bereits „einfach so“ nutzen (z.B. zum Lagern von 
Brennholz, Erdreich, Fahrzeugen usw.), ohne etwas dafür zu 
bezahlen: Bitte geben Sie ein Pachtangebot ab, um klarzustel-
len, wie die Fläche genutzt wird und ob dies zulässig ist. Den 
Bürgern und Landwirten, die Landschaftspflegeflächen bewirt-
schaften und pflegen, wie es im Zuge der Flurbereinigung fest-
gelegt wurde, ein großer Dank für ihren Einsatz.
Wir werden an einem Förderprogram für eine Schulsanierung 
teilnehmen, um die restlichen Fenster auszutauschen, einen 
Bereich für eine Mittagsbetreuung herzurichten usw. Ob und 
wieviel da tatsächlich gefördert wird (und dann gemacht wird) 
kann erst nach einer Zusage geklärt werden.
Die Planungen für den Weihnachtsmarkt am 2. Dezember sind 
in vollem Gange. Ich freue mich darauf, wenn bei Tee und 
Glühwein wieder ein attraktives Programm geboten wird.

Euer Bürgermeister Christoph Schmidt

Aus dem Marktgemeinderat
In der Sitzung am 06.11.2017  
wurden 10 Tagesordnungspunkte behandelt.
•	 Die	 Vorstellung	 des	 Nutzungskonzepts	 für	 das	 „Doktor-

haus“, Reithahn 1, durch Herrn Architekt Werner, Architek-
turwerkstatt Gerbing, Gunzenhausen wurde krankheitsbe-
dingt in eine Sitzung Anfang 2018 verschoben, zusammen 

mit der Stellungnahme des Herrn Ralf Weber vom Landrat-
samt Ansbach.

•	 Einen	 Tekurplan	 zum	 Baulplan	 1344/2004,	 Ausbau	 eines	
Spitzbodens,	 Fl.-Nr.	 32/2,	 Gmk.	 Wörnitzhofen	 wurde	 das	
gemeindliche Einvernehmen erteilt.

•	 Ein	 Beschluss	 zum	 Bauantrag	 Neubau	 Einfamilienhaus	
mit	Garage,	Fl.-Nr.	860/21,	Gmk.	Weiltingen	wurde	auf	die	
Sitzung	am	4.	Dezember	 vertagt.	Der	Bürgermeister	nahm	
Kontakt mit den Bauherren auf, um eine andere Lösung für 
die drei verschiedenen Dachneigungen des Neubaus zu fin-
den.

•	 Einer	 Nutzungsänderung	 und	 den	 Umbau	 vom	 Laden	 zur	
Wohnung, Fl.-Nr. 97, Gem. Weiltingen stimmte der Marktge-
meinderat positiv zu.

•	 Der	 Marktgemeinderat	 stimmte	 der	 Beauftragung	 an	 das	
Sachverständigenbüro Dr. Eberlein & Eckstein umweltcon-
sult GmbH in Neunkirchen a. B. für die Detailuntersuchung 
der	 Altablagerung,	 Deponie	 Sperberbach,	 Fl.-Nr.	 1751/0,	
Gmk. Weiltingen zu.

•	 Durch	 die	 touristische	 Erschließung	 und	 Nutzung	 der	 Büh-
ne im Schlossgraben wurde es Notwendig eine Vereinba-
rung zur Nutzung zu erlassen. Die Nutzungsvereinbarung 
„Schlossgraben“ tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

•	 Die	 momentan	 aktuelle	 Satzung	 über	 die	 Erhebung	 der	
Hundesteuer aus dem Jahr 2006 ist nicht mehr aktuell ist, 
schlug die Verwaltung vor, eine neue Satzung zu erlas-
sen. Der Marktgemeinderat stimmte der Satzung zur Erhe-
bung der Hundesteuer des Markt Weiltingen zu. Diese tritt 
am 01.01.2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 
24.11.2006	außer	Kraft.

•	 Der	Bürgermeister	informierte	über	die	Möglichkeit	der	Pfle-
ge der gemeindlichen Landschaftspflegeflächen durch die 
Bürger mit einer Ehrenamtsvergütung. Der Landschafts-
pflegeverband würde hier 75 % der Kosten übernehmen. 
Der Bürgermeister spricht die Mitbürger bei den Bürgerver-
sammlungen darauf an.

 Die Verwaltung wurde beauftragt über Geschwindigkeits-
messgeräte Angebote einzuholen.

 Desweiteren wurde der Marktgemeinderat über die Einstel-
lung des Förderverfahrens der Beleuchtung in der Schule 
informiert.Grund dafür sind die hohen Anforderungen zum 
Erhalt der Förderung.

 Im Förderverfahren KIP der Kindertagesstätte ist sich der 
Marktgemeinderat für Putz mit Farbe bei der Fassadenge-
staltung einig und im Erdgeschoss sollen Holz-Alu-Fenster 
eingebaut werden.

 Die Blaskapelle Frankenhofen erhält vom Markt Weiltingen 
einen Zuschuss von 10% der Anschaffungskosten für Mu-
sikinstrumente für die Jugendförderung.
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4.		 Hunden,	die	für	Blinde,	Taube,	Schwerhörige	oder	völlig	
Hilflose unentbehrlich sind,

5.  Hunden, die zur Bewachung von Herden notwendig 
sind,

6.  Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorüberge-
hend in Tierasylen oder ähnlichen Einrichtungen unter-
gebracht sind,

7.  Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prü-
fungen bestanden haben und als Rettungshunde für den 
Zivilschutz, den Katastrophenschutz oder den Rettungs-
dienst zur Verfügung stehen,

8.  Hunden in Tierhandlungen,
9.  Hunden, die von Mitgliedern der Truppen oder eines zi-

vilen Gefolges verbündeter Stationierungsstreitkräfte so-
wie deren Angehörigen gehalten werden,

10. Hunden, die von Angehörigen ausländischer diploma-
tischer oder berufskonsularischer Vertretungen in der 
Bundesrepublik Deutschland gehalten werden,

11. Hunden, die aus einem nach den Vorschriften der Abga-
benordnung als steuerbegünstigt anerkannten und mit 
öffentlichen Mitteln gefördertem inländischen Tierheim 
oder Tierasyl stammen und vom Halter von dort in sei-
nen Haushalt aufgenommen wurden; die Steuerbefrei-
ung wird hier für einen Zeitraum von 12 Monaten ge-
währt.

§ 3
Steuerschuldner, Haftung
(1) Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. Hundehalter ist, 
wer einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse seiner 
Haushalts- oder Betriebsangehörigen aufgenommen hat. Als 
Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwah-
rung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält. Al-
le in einen Haushalt oder einen Betrieb aufgenommenen Hunde 
gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten.
(2) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere 
Hunde, so sind sie Gesamtschuldner.
(3)	Neben	dem	Hundehalter	haftet	der	Eigentümer	des	Hundes	
für die Steuer.

§ 4
Wegfall der Steuerpflicht, Anrechnung
(1) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen nur in 
weniger als drei aufeinander folgenden Kalendermonaten erfüllt 
werden.
(2) Tritt an die Stelle eines verendeten, getöteten oder verkauf-
ten Hundes, für den die Steuerpflicht besteht, bei demselben 
Halter ein anderer Hund, so entsteht für das laufende Steuer-
jahr keine neue Steuerpflicht.
(3)	Wurde	das	Halten	eines	Hundes	für	das	Steuerjahr	oder	 für	
einen Teil des Steuerjahres bereits in einer anderen Gemeinde 
der Bundesrepublik Deutschland besteuert, so ist die erhobene 
Steuer auf die Steuer anzurechnen, die für das Steuerjahr nach 
dieser Satzung zu zahlen ist. Mehrbeträge werden nicht erstattet.

§ 5
Steuermaßstab und Steuersatz
(1) Die Steuer beträgt
für	den	ersten	und	jeden	weiteren	Hund		 	40,00	Euro,
für	jeden	Kampfhund		 	40,00	Euro.
Hunde für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt wird, sind 
bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. 
3Hunde, für die die Steuer nach § 6 ermäßigt wird, gelten als 
erste Hunde.
(2) Kampfhunde sind Hunde, bei denen aufgrund rassenspezi-
fischer Merkmale, Zucht und Ausbildung von einer gesteiger-
ten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder 
Tieren auszugehen ist. Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift 
sind alle in § 1 der Verordnung über Hunde mit gesteigerter 
Aggressivität und Gefährlichkeit in der jeweils geltenden Fas-
sung genannten Rassen und Gruppen von Hunden sowie deren 
Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden.

Redaktionsschluss
Das nächste Mitteilungsblatt der Gemeinde Weiltingen er-
scheint am Freitag, den 15.12.2017. Der Anzeigenschluss 
für diese Ausgabe ist Mittwoch, 06.12.2017.

Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntgabe einer Niederlegung  
in einem Amtsblatt
Markt Weiltingen
Verfahren Wittelshofen 2 - Flurneuordnung und Dorferneuerung
Gemeinde Wittelshofen, Landkreis Ansbach
Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen 
nach § 41 Flurbereinigungsgesetz - FlurbG -, Beteiligung 
der Öffentlichkeit

Bekanntgabe
Die Teilnehmergemeinschaft Wittelshofen 2 hat mit Beschluss 
vom 17.10.2017 den Plan über die gemeinschaftlichen und öf-
fentlichen	Anlagen	nach	§	41	Flurbereinigungsgesetz	 -	FlurbG	
- aufgestellt. Die Teilnehmergemeinschaft ist nach den §§ 19, 
9	Abs.	3	Gesetz	über	die	Umweltverträglichkeitsprüfung	 -	UV-
PG - verpflichtet, die Öffentlichkeit zu beteiligen. Hierzu liegen 
die Planunterlagen, bestehend aus Karte zum Plan über die 
gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen, Anlagen- und 
Maßnahmenverzeichnis und Erläuterungsbericht, in der Zeit 
vom	13.11.2017	mit	20.12.2017	in	der	Geschäftsstelle	der	Ver-
waltungsgemeinschaft	 Hesselberg,	 Wittelshofener	 Straße	 30,	
91725 Ehingen, auf.
Es	besteht	 die	Möglichkeit,	 in	 die	Unterlagen	Einsicht	 zu	neh-
men. Der Öffentlichkeit wird hiermit Gelegenheit gegeben, sich 
während der Dauer der Niederlegung bei der Teilnehmerge-
meinschaft Wittelshofen 2 am Amt für Ländliche Entwicklung 
Mittelfranken,	Philipp-Zorn-Straße	37,	91522	Ansbach,	zur	Pla-
nung zu äußern.

Weiltingen, 17.11.2017

gez. Erster Bürgermeister Christoph Schmidt

Hundesteuersatzung
Satzung für die Erhebung der Hundesteuer
(Hundesteuersatzung – HStS)
vom 01.01.2018
Aufgrund	 des	 Art.	 3	 Abs.	 1	 des	 Kommunalabgabengesetzes	
(KAG) erlässt der Markt Weiltingen folgende Satzung:

§ 1
Steuertatbestand
Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Marktge-
meindegebiet unterliegt einer gemeindlichen Jahresaufwand-
steuer nach Maßgabe dieser Satzung. Maßgebend ist das Ka-
lenderjahr.

§ 2
Steuerfreiheit
Steuerfrei ist das Halten von
1.  Hunden zu Erwerbszwecken,
2.  Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufga-

ben,
3.		 Hunden	des	Deutschen	Roten	Kreuzes,	des	Arbeiter-Sa-

mariterbundes, des Malteser-Hilfsdienstes, der Johan-
niter-Unfallhilfe	 oder	 des	 Technischen	 Hilfswerkes,	 die	
ausschließlich der Durchführung der diesen Organisatio-
nen obliegenden Aufgaben dienen,
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§ 6
Steuerermäßigungen
Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für
1.  Hunde, die in Einöden gehalten werden. Als Einöde gilt ein 

Anwesen, dessen Wohngebäude mehr als 500 m von jedem 
anderen Wohngebäude entfernt sind.

2.  Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inha-
bern eines Jagdscheines ausschließlich oder überwiegend 
zur Ausübung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes 
gehalten werden, sofern nicht die Hundehaltung steuerfrei 
ist; für Hunde, die zur Ausübung der Jagd gehalten werden, 
tritt die Steuerermäßigung nur ein, wenn sie die Brauchbar-
keitsprüfung nach § 21 der Verordnung zur Ausführung des 
Bayer. Jagdgesetzes in der jeweils geltenden Fassung mit 
Erfolg abgelegt haben.

§ 7
Züchtersteuer
(1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde 
der gleichen Rasse in zuchtfähigem Alter, darunter eine Hün-
din, zu Zuchtzwecken halten, wird die Steuer für Hunde dieser 
Rasse in der Form einer Züchtersteuer erhoben. § 2 Nr. 8 bleibt 
unberührt.
(2) Die Züchtersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwe-
cken gehalten wird, die Hälfte des Steuersatzes nach § 5.
(3)	Für	Kampfhunde	nach	§	5	gelten	die	vorstehenden	Bestim-
mungen der Züchtersteuer nicht.

§ 8
Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und Steuer-
ermäßigung (Steuervergünstigung)
Maßgebend für die Steuervergünstigung sind die Verhältnisse 
zu Beginn des Jahres. Beginnt die Hundehaltung erst im Laufe 
des Jahres, so ist dieser Zeitpunkt entscheidend.

§ 9
Entstehen der Steuerpflicht
Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des Jahres oder während des 
Jahres an dem Tag, an dem der Steuertatbestand verwirklicht wird.

§ 10
Fälligkeit der Steuer
Die Steuerschuld wird erstmalig einen Monat nach der Bekannt-
gabe des Steuerbescheids fällig. Die nachfolgende Steuer-
schuld wird durch einen Steuerbescheid festgesetzt und nach 
der Bekanntgabe ohne weitere Aufforderung fällig.

§ 11
Anzeigepflichten
(1) Wer einen über vier Monate alten, der Marktgemeinde noch 
nicht gemeldeten Hund hält, muss ihn unverzüglich unter Anga-
be von Herkunft, Alter und Rasse und ggf. Vorlage geeigneter 
Nachweise der Marktgemeinde melden.
(2)	Der	steuerpflichtige	Hundehalter	(§	3)	soll	den	Hund	unver-
züglich bei der Marktgemeinde abmelden, wenn er ihn veräu-
ßert oder sonst abgeschafft hat, wenn der Hund abhandenge-
kommen oder eingegangen ist oder wenn der Halter aus der 
Marktgemeinde weggezogen ist.
(3)	 Fallen	 die	 Voraussetzungen	 für	 eine	 Steuervergünstigung	
weg oder ändern sie sich, so ist das der Marktgemeinde unver-
züglich anzuzeigen.

§ 12
Inkrafttreten
(1) Diese Hundesteuersatzung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.
(2)	 Gleichzeitig	 tritt	 die	 Hundesteuersatzung	 vom	 24.11.2006	
außer Kraft.

Weiltingen, 07.11.2017
Markt Weiltingen

Christoph Schmidt
Erster Bürgermeister

Mitteilungen der Verwaltungsgemeinschaft

Rechtzeitige Beantragung Dokumente
Sind Ihre Reisepapiere noch gültig?
Aufgrund der bevorstehenden Urlaubszeit und Reisezeit 
bitten wir Sie, die Gültigkeit
Ihrer Personaldokumente zu überprüfen und bei Bedarf 
rechtzeitig zu beantragen.
Um	Grenzprobleme	zu	vermeiden,	müssen	die	Ausweispapiere	gül-
tig sein. Bitte beachten Sie dabei, dass in verschiedenen Ländern 
ein gültiger Reisepass erforderlich ist. Erkundigen Sie sich deshalb 
rechtzeitig im Reisebüro bzw. im Internet unter www.auswaerti-
ges-amt.de, welche Papiere für Ihre Reise notwendig sind.
Bei der Antragstellung beachten Sie bitte folgendes:
Die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen dau-
ert	etwa	2-3	Wochen,	Kinderreisepässe	erhalten	Sie	bei	Bean-
tragung. Kinder benötigen für Auslandsreisen immer ein gülti-
ges Ausweisdokument.
Bei der Antragstellung ist persönliches Erscheinen des An-
tragstellers	erforderlich,	da	die	Unterschrift	sofort	zu	leisten	ist.	
Dies gilt auch für Kinder ab dem 10. Lebensjahr. Das Mitneh-
men von Antragsformularen ist nicht möglich. Bitte Größe und 
Augenfarbe überprüfen.
Bei der Beantragung ist ein aktuelles biometrisches Lichtbild 
vorzulegen (nicht älter als 1 Jahr). Außerdem wird bei Erstaus-
stellung eines Dokumentes durch die VGem Wilburgstetten 
eine Geburts- bzw. Heiratsurkunde benötigt.
Die	 alten/bisherigen	 Ausweisdokumente	 sind	 mitzubringen.	
Falls das alte Dokument verloren gegangen ist bzw. gestohlen 
wurde, ist dies unverzüglich dem Passamt mitzuteilen.
Eine	Verlängerung	der	alten/bisherigen	Personalausweise,	Rei-
sepässe und ungültigen Kinderreisepässe ist nicht möglich.
Die Gebühr des Dokuments ist bereits bei Beantragung zu 
entrichten. Ohne vorherige Bezahlung ist keine Bestellung 
bei der Bundesdruckerei möglich.
Die Kosten für die Dokumente betragen:
Personalausweis:		 bis	zum	24.	Lebensjahr	22,80	€,
	 ab	dem	24.	Lebensjahr	28,80	€;
Reisepasses:		 bis	zum	24.	Lebensjahr	37,50	€,
	 ab	dem	24.	Lebensjahr	60,00	€;
Kinderreisepass:		 13,00	€.

Wichtig beim Abholen der Dokumente:
Die Aushändigung der Ausweise kann nur unter Vorlage der al-
ten Ausweisdokumente erfolgen. Ohne diese ist eine Aushändi-
gung ausgeschlossen.
Das Passamt der Verwaltungsgemeinschaft Wilburgstetten weist 
darauf hin, dass außerhalb der regulären Öffnungszeiten keine 
Dokumente ausgestellt oder abgeholt werden können.

Nichtbesitz eines Personalausweises/Reisepasses als Ord-
nungswidrigkeit
Für Deutsche besteht nach § 1 PAuswG (Personalausweisge-
setz) eine Ausweispflicht ab dem vollendeten 16. Lebensjahr. 
Wer gegen diese Pflicht verstößt, also weder einen gültigen 
Personalausweis noch einen gültigen Reisepass besitzt, han-
delt ordnungswidrig.
Diese Ordnungswidrigkeiten („in den übrigen Fällen“) können 
nach	§	32	Abs.	3	letzter	Halbsatz	PAuswG	mit	einer	Geldbuße	
bis zu fünftausend Euro geahndet werden.

Die Sprechzeiten
der Verwaltungsgemeinschaft Wilburgstetten sind:
Montag - Freitag  ......................................09:00	Uhr	-	12:30	Uhr
Montagnachmittag  ...................................14:00	Uhr	-	16:00	Uhr
Mittwochnachmittag  .................................14:00	Uhr	-	18:00	Uhr

Bitte beachten!
15 Minuten vor Ende der Öffnungszeiten ist Annahme-
schluss! Terminabsprachen sind jederzeit möglich!
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Landschaftspflegeflächen
Der Markt Weiltingen hat noch Landschaftspflegeflächen zu 
verpachten, z.B. den Baumhof. Bürger, die gerne eine Fläche 
pachten möchten, können bis 1. Dezember 2017 im Rathaus 
ein Angebot abgeben. Bei Landschaftspflegeflächen sind un-
terschiedliche Auflagen, je nach Fläche, einzuhalten. Ein Teil 
der Flächen ist bereits verpachtet. Informationen über Auflagen 
oder bereits verpachtete Flächen können im Rathaus eingeholt 
werden.

Musical der Mädchen-und Bubenjungschar
Herzliche Einladung zum Musical der Mädchen- und Buben-
jungschar	am	Dienstag,	den	21.11.2017	um	19.00	Uhr	und	am	
Samstag,	den	25.11.2017	um	17.00	Uhr	in	der	St.	Peterskirche.

Termine

Termine November
November Uhrzeit
17.	Nov	 19:00	Uhr	 Schulung	FFW
17.	Nov	 18:00	Uhr	 Kuttelessen, 
  Gasthaus Grüner Baum Veitsweiler
19.	Nov	 08:30	Uhr	 Volkstrauertag	-	 
  Totenehrung Frankenhofen
19.	Nov	 10:00	Uhr	 Volkstrauertag	-	 
  Totenehrung Weiltingen
19.	Nov	 13:00	Uhr	 Volkstrauertag	-	 
  Totenehrung Veitsweiler
20.	Nov	 19:00	Uhr	 Marktgemeinderatssitzung	 
  ohne Bürgerviertelstunde
21.	Nov	 19:00	Uhr	 Musical	der	Mädchen-	und	Buben- 
  jungschar in der St. Peterskirche
22. Nov   Buß- und Bettag
24.	Nov	 20:00	Uhr	 Bürgerversammlung	Veitsweiler, 
  Gasthaus „Grüner Baum“
25.	Nov	 17:00	Uhr	 Musical	der	Mädchen-	und	Buben- 
  jungschar in der St. Peterskirche
25.	Nov	 19:30	Uhr	 GV	Waldgenossenschaft	 
  Frankenhofen, Dorfstadel
26.	Nov	 14:00	Uhr	 Friedhofsandacht	in	Weiltingen
Dezember Uhrzeit Adventsfeier,  
  Gasthaus Eisner Obermichelbach
01.	Dez	 20:00	Uhr	 Bürgerversammlung	Frankenhofen, 
  Dorfstadl
02.	Dez	 15:00	Uhr	 18.	Weiltinger	Advents-	und	 
  Weihnachtsmarkt am Marktplatz
03.	Dez	 		 Mittagstisch:	Gansviertelessen,	 
  Gasthaus Kirchdörfer
04.	Dez	 19:30	Uhr	 Marktgemeinderatssitzung	 
  mit Bürgerviertelstunde
08.	Dez	 20:00	Uhr	 Bürgerversammlung	Ruffenhofen, 
  Dorfschänke
16.	Dez	 14:00	Uhr	 V.d.K.	Adventsfeier,	Gasthaus	Krone
16.	Dez	 19:00	Uhr	 Weihnachtsfeier	der	 
  Schützengesellschaft Mrkt. Weiltingen
20.	Dez	 14:00	Uhr	 Seniorenkreis	im	Gemeindehaus

Nächste Gemeinderatssitzung

Nächste Gemeinderatssitzung
Marktgemeinderatssitzung
Die nächste Sitzung des Marktgemeinderates findet am Mon-
tag, den 20. November 2017 um 19.00 Uhr (ohne Bürgervier-
telstunde) im Sitzungssaal des Rathauses statt.
Die Sitzung im Dezember ist am Montag, den 04.12.2017 um 
19.30 Uhr. Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger sehr herzlich 
ein, vor jeder Sitzung in der Bürgerviertelstunde ihr Anliegen 
dem Marktgemeinderat vorzutragen. Grundsätzlich sind alle Sit-
zungen öffentlich und jeder Bürger hat das Recht, an einer Sit-
zung als Zuhörer teilzunehmen.
Bauanträge und andere Anträge sind mindestens zehn Tage 
vor der Sitzung bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.

Nachrichten aus der Gemeinde

Bürgerversammlung Ruffenhofen
Da am 20. November eine zusätzliche Gemeinderatssitzung 
stattfindet, wird die Bürgerversammlung in Ruffenhofen ver-
schoben. Neuer Termin ist Freitag, der 08.12.2017 um 20 
Uhr	in	der	Dorfschänke.

IBAN und BIC Markt Weiltingen
Neue Kontonummer des Markt Weiltingen
(IBAN/BIC) durch Einführung SEPA:
Sparkasse Ansbach
IBAN:	DE79	7655	1020	0000	3602	71
BIC: BYLADEM1DKB
VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsbühl eG
IBAN:	DE32	7659	1000	0008	6109	59
BIC: GENODEF1DKV

Parken auf dem Gehweg
Das Parken auf dem Gehsteig nimmt immer mehr zu! Es ist 
manchmal gar nicht möglich, als Fußgänger den Gehweg zu 
benutzen und man muss auf die Straße ausweichen. Wir bitten 
die Anwohner, auf Ihrem eigenen Grundstück zu parken.
Auch sollten Firmen ihre Mitarbeiter anhalten, für die betriebs-
eigenen LKWs oder Transporter usw. öffentliche Parkplätze zu 
nutzen.
Es ist bereits vorgekommen, dass Kinder mit dem Fahrrad auf 
ein zu dicht abgestelltes Fahrzeug geprallt sind.
So etwas sollte man nicht provozieren.

Winterdienst
Wenn der erste Schnee fällt, treten häufig Fragen zum Winter-
dienst auf. Deshalb einige Hinweise für den bevorstehenden 
Winter. Entsprechend der gemeindlichen Satzung ist jeder Ei-
gentümer verpflichtet, den Schnee auf angrenzenden Gehwe-
gen, ersatzweise auf den Straßen zu räumen und bei Schnee-, 
Reif- oder Eisglätte mit geeigneten abstumpfenden Stoffen zu 
streuen. 
Der Einsatz von Streusalz ist nur bei besonderer Glättegefahr 
(z.B. Treppen oder starken Steigungen) zulässig.
Deshalb unsere Bitte: Sorgen Sie rechtzeitig dafür, dass die 
notwendige Räum- und Streupflicht durchgeführt wird. Bezüg-
lich der von der Gemeinde zu räumenden Flächen, bitten wir 
um Verständnis, dass nicht jede Strecke sofort geräumt bzw. 
gestreut werden kann.

www.localbook.dewww.localbook.de
Jetzt aktuell auf …Jetzt aktuell auf …

und der Umgebung.und der Umgebung.
Aktuelles aus Ihrem Ort
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Nachrichten anderer Stellen und Behörden

Förderpreis
der Willi Dauberschmidt Stiftung 2017
Wer kann mitmachen?
Beteiligen können sich alle natürlichen Personen, die noch nicht 
das	35.	Lebensjahr	(vollendet	haben	zum	Bewerbungsschluss)	
und die innerhalb der Gemeindegrenzen einer der folgenden 
Gemeinden über längere Zeit ihren Lebensmittelpunkt, ins-
besondere durch Wohnsitznahme oder als Schul- und Ausbil-
dungsort, gehabt haben:
•	Burk
•	Dinkelsbühl
•	Dürrwangen
•	Ehingen
•	Gerolfingen
•	Langfurth
•	Mönchsroth
•	Röckingen
•	Schopfloch
•	Unterschwaningen
•	Wassertrüdingen
•	Weiltingen
•	Wilburgstetten
•	Wittelshofen

Was ist bei der Jury einzureichen?
Eine ausführliche Darstellung der förderwürdigen Leistung soll 
in Form eines schriftlichen Berichtes erfolgen. Die Bewerbung 
ist als eine pdf-Datei (mit integrierten Anhängen) per Mail ein-
zureichen. Ergänzend kann eine Einreichung in Schriftform er-
folgen	 (die	Unterlagen	werden	aber	nicht	 zurückgesandt).	Aus	
den	Unterlagen	sollen	ersichtlich	sein:
•	 Lebenslauf,
•	 die	herausragende	Leistung	im	Bereich	Schule,	Berufsaus-

bildung, Studium, Sport oder Kultur
•	 Belege	der	Leistungen	durch	Zeugnisse,	Fotos,	Pressebe-

richte.
 Zusätzlich sollen auf einer Seite folgende Angaben gemacht  
     werden:
•					Name	und	Anschrift	des	Bewerbers	bzw.	der	Bewerberin	 
      (mit Telefon und E-Mail )
•	 Namen	und	Anschriften	von	Referenzen,	die	die	Leistungen	

objektiv bewerten können
•	 evtl.	weitere	Beteiligte	der	Leistung
•	 Zusammenfassung	des	schriftlichen	Berichts	in	maximal	10	

Sätzen zur Veröffentlichung.
•	 Foto	des	Bewerbers	bzw.	der	Bewerberin.

Bewerbungen aus dem Bereich Handwerk und Ausbil-
dungsberufe sind besonders willkommen.
Die Ausschreibungsbedingungen
Schicken Sie Ihre Bewerbung bitte bis spätestens 31. Dezem-
ber 2017
per Mail an: Walter.Wegert@Dinkelsbuehl.de
Bei Einreichung in Schriftform:
Stadt Dinkelsbühl
Kennwort: Stiftung Willi Dauberschmidt
Segringer	Straße	30
91550 Dinkelsbühl

Bürgerservice

Abfall
Die Papiertonne wird am Dienstag, 21.11.2017 geleert.
Die gelben Säcke werden am Dienstag, 12.12.2017 abgeholt.

Gemeindebücherei Weiltingen 
 in der Grundschule

Geöffnet jeden Montag  
von	18:15	Uhr	bis	19:15	Uhr.

Neue Leserinnen und Leser  
sind herzlich willkommen

Öffnungszeiten
Markt Weiltingen
Schloßweg	11,	91744	Weiltingen
Tel.	09853	/	253,	Fax:	09853	/	4297
E-Mail: info@weiltingen.de
Internet: www.weiltingen.de
Rathaus:
Montag, Donnerstag, Freitag:  .............8:30	Uhr.	–	12:30	Uhr
Mittwoch:  ...........................................14:30	Uhr	–	18:00	Uhr
Bürgermeistersprechstunde:
Mittwoch  ........................................... 	17:00	Uhr	–	19:00	Uhr
oder nach Vereinbarung
Gemeindebücherei in der Grundschule:
Montag:  ............................................. 	18:15	Uhr	–	19:15	Uhr
Wertstoffhof:
Samstag:  ............................................ 	9:30	Uhr	–	11:30	Uhr
Verwaltungsgemeinschaft Wilburgstetten:
Bürgerbüro  ........................................  Tel. 09853/ 38 92 10
Öffnungszeiten:
Montag	–	Freitag:	 ............................... 	9:00	Uhr	–	12:30	Uhr
Montag:  ............................................. 	14:00	Uhr	–	16:00	Uhr
Mittwoch:  .......................................... 	14:00	Uhr	–	18:00	Uhr

Impressum

Amts- und Mitteilungsblatt  
Markt Weiltingen
Erscheinungsweise: monatlich freitags.
Verteilung: an alle erreichbaren Haushalte des  
Verbreitungsgebietes.

– Herausgeber, Druck und Verlag:
	 LINUS	WITTICH	Medien	KG,	
	 Peter-Henlein-Straße	1,	91301	Forchheim,	Telefon	09191/7232-0
– Verantwortlich für den amtlichen Teil:
 Der Erste Bürgermeister des Marktes Weiltingen, Christoph Schmidt 

oder seine Vertretung im Amt, Schlossweg 11,  
91744	Weiltingen.	Tel.	09853/253;	Fax	09853/4297;	 
E-Mail: info@weiltingen.de; Internet: www.weiltingen.de

–	 Verantwortlich für den sonstigen redaktionellen Inhalt und 
den Anzeigenteil:

	 Peter	Menne	in	LINUS	WITTICH	Medien	KG.
Im	Bedarfsfall	Einzelexemplare	durch	den	Verlag	zum	Preis	von	0,40	
EUR	zzgl.	Versandkostenanteil.
Für	Textveröffentlichungen	gelten	unsere	Allgemeinen	Geschäftsbe-
dingungen.
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten die Allge-
meinen Geschäftsbedingungen und die z. Zt. gültige Anzeigenpreislis-
te. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer 
Ereignisse	kann	nur	Ersatz	des	Betrages	 für	ein	Einzelexemplar	ge-
fordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Scha-
denersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.
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Weitere Informationen rund um die EVS 2018 finden Sie auf fol-
gender Internetseite: www.evs2018.de. Haben Sie darüber hin-
aus noch Fragen? Rufen Sie uns einfach unter unserer kosten-
losen Rufnummer 0800 57 57 001 an. Wir beantworten gerne 
Ihre Fragen.
Wir	bedanken	uns	ganz	herzlich	für	Ihre	Unterstützung.

Mitgliederversammlung Region Hesselberg
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
sehr geehrte Damen und Herren,
Sie möchten Ihre Heimat mitgestalten? Sie haben Ideen, wis-
sen	aber	nicht,	welche	Umsetzungsmöglichkeiten	es	gibt?
Dann kommen Sie doch zur 7. Mitgliederversammlung der Lo-
kalen Aktionsgruppe (LAG) Region Hesselberg:
am	Montag,	den	27.11.2017	um	19.00	–	21.00	Uhr
im Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Arberg, Gunzen-
hauser Straße 17, 91722 Arberg
Die LAG Region Hesselberg verbindet die Menschen miteinan-
der, übernimmt für die Menschen die Verantwortung für die Re-
gion.
Sie ist ein Verein für aktive Bürgerinnen und Bürger und unter-
stützt das Bürgerengagement um den Hesselberg, vor Ort für 
Sie, für uns.
Lernen Sie die LAG direkt kennen und kommen Sie zur Mitglie-
derversammlung. Wir freuen uns über Ihr Kommen und würden 
Sie gerne als Mitglied gewinnen.
Mit freundlichen Grüßen aus der Region Hesselberg

Oliver Sollbach

(LAG-Management)

Folgen Sie uns auch in den Sozialen Netzwerken!

       

Entwicklungsgesellschaft Region Hesselberg mbH

Lokale Aktionsgruppe Region Hesselberg e. V.

Ich wünsche mit Zeit – Ich schenke dir Zeit
Nicht viele Menschen haben heutzutage 
Zeit	zu	verschenken.	Und	trotzdem	gibt	
es zum Glück immer wieder Menschen, 
die sich Zeit nehmen können, um anderen 
zu helfen, sich ehrenamtlich zu engagie-

ren	macht	glücklich	–	sagt	man!

Viele	 Familien	 mit	 kleinen	 Kindern	 wünschen	 sich	 Unterstüt-
zung, weil die Aufgabe, kleine Menschen in ihren ersten Le-
bensjahren zu begleiten, eine große Herausforderung ist, bei 
der wenig Zeit für die Eltern selbst bleibt.
Menschen, die Zeit haben und Familien, die sich Zeit wün-
schen,	 möchten	 wir	 zusammenbringen	 –	 denn	 Zeit	 schenken	
macht	glücklich	–	und	zwar	beide	Seiten!
Wir haben für den Landkreis Ansbach das Projekt FamilienZeit 
ins Leben gerufen, das Menschen miteinander verbinden will.
FamilienZeit möchte Familien mit kleinen Kindern (mindestens 
einem Kind unter drei Jahren) alltagspraktisch unterstützen, in-
dem	 wir	 ihnen	 ehrenamtliche	 FamilienZeitSchenker/innen	 ver-
mitteln.
Wenn	Sie	sich	als	Zeitschenker/in	oder	Sie	sich	als	Familie	an-
gesprochen fühlen, dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns 
auf.
Nähere Informationen finden Sie unter: www.landkreis-ans-
bach.de (Suchwort: FamilienZeit)
Telefonisch erreichen Sie uns unter: 0981 468 2107
Ansprechpartnerin: Daniela Faigle (Dipl. Sozialpäd. FH)
Per E-Mail erreichen Sie uns unter: 
familienzeit@landratsamt-ansbach.de

Wie hoch ist der Förderpreis?
Insgesamt	 stehen	 Preise	 in	 Höhe	 von	 rd.	 €	 15.000	 zur	 Verfü-
gung. Der Förderpreis kann auf mehrere unabhängige Preisträ-
ger aufgeteilt werden und ist nicht sachgebunden.
Wer entscheidet über die Preisvergabe?
Über die Vergabe der Hauptpreise entscheidet eine unabhängi-
ge Jury.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Wo und wann findet die Preisverleihung statt?
Die Preisverleihung wird voraussichtlich im Mai 2018 im Kon-
zertsaal in Dinkelsbühl im festlichen Rahmen stattfinden.
Die Preisträger sind eingeladen, dort ihre Leistungen vorzustel-
len und die Preise entgegenzunehmen
Kontakt:
Stadt Dinkelsbühl
Herr. W. Wegert
Tel:		 09851/902-210
		 09851/902-209
Mail:  Walter.Wegert@Dinkelsbuehl.de

Landesamt für Statistik
Landesamt für Statistik sucht 12.000 freiwillige Haushalte 
in Bayern für die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
(EVS) 2018
Die gesetzlich angeordnete EVS wird im 5 Jahre Rhythmus 
durch die Statistischen Landesämter erhoben. Bundesweit wer-
den ca. 60.000 Haushalte einbezogen, die drei Monate lang ein 
Haushaltsbuch führen und dabei all ihre Einnahmen und Aus-
gaben erfassen. Als Dankeschön erhalten die Haushalte im 
Anschluss	 eine	 Prämie	 von	 mindestens	 85	 €.	 Die	 Ergebnisse	
dieser Erhebung liefern der Bundesregierung wichtige Daten 
z.B. für den Armuts- und Reichtumsbericht, ferner bilden sie die 
Grundlage zur Berechnung der Regelsätze.
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Rund ums Kleinkind
Veranstaltungshinweis
Herzliche Einladung zum zweiteiligen Seminar „Rund um das 
Kleinkind“	für	Eltern	mit	Kindern	im	Alter	von	1	bis	3	Jahren.	In	
dem 2-teiligen Kurs werden Themen wie gesunde Ernährung, 
Trotzphase, Nein-Sagen, Schlafen und Sauberkeitserziehung 
angesprochen.
•	 Kindliche	Entwicklung	am	Freitag,	08.12.2017,	Gesundheits-

amt Dinkelsbühl, Luitpoldstraße 5
•	 Gesunde	Ernährung	am	Mittwoch,	13.12.2017,	AOK	Din-

kelsbühl,	Schreinersgasse	13
Beginn:		 jeweils	um	9.30	Uhr
Ende:		 ca.	11.00	Uhr
Anmeldung:  Gesundheitsamt Dinkelsbühl
		 Telefon	(09851)	3052
Veranstalter sind die Schwangerenberatungsstelle beim Land-
ratsamt	 Ansbach	 –	 Gesundheitsamt	 Dinkelsbühl	 –	 in	 Zusam-
menarbeit	mit	AOK	Bayern	–	Die	Gesundheitskasse	in	Dinkels-
bühl

Vom Baby zum Teenager
Herzliche Einladung zur Veranstaltungsreihe „Vom Baby 
bis zum Teenager“
Die Mitarbeiterinnen der Staatlich anerkannten Beratungsstelle 
für Schwangerschaftsfragen beim Landratsamt Ansbach, Ge-
sundheitsamt Dinkelsbühl bieten eine Reihe von Abendveran-
staltungen für Eltern und Erzieher an.
22.11.2017
Sexualaufklärung im digitalen Zeitalter
Wie Sie sich als Eltern vorbereiten können, um für Gespräche 
mit	Ihren	Kindern	über	Sexualaufklärung	gewappnet	zu	sein.
Jutta Künast-Ilg, Sozialpädagogin (FH), Landratsamt Ansbach, 
Gesundheitsamt Dinkelsbühl
Der Abend findet im Gesundheitsamt Dinkelsbühl, Luitpoldstra-
ße 5, statt.
29.11.2017
Trennung und Scheidung bewältigen – was Kinder brau-
chen
Was Eltern dazu beitragen können, damit die Trennung der El-
tern für Kinder nicht zum Trauma wird, sondern gut bewältigt 
werden kann.
Matthias Kaller, Diplom-Psychologe, Leiter der Erziehungsbera-
tungsstelle für den Landkreis und die Stadt Ansbach
Der Abend findet im Gesundheitsamt Dinkelsbühl, Luitpoldstra-
ße 5, statt.
06.12.2017
Lernblockaden erkennen, lösen und vermeiden!
Um	 Schulstress	 zu	 vermeiden	 und	 das	 Lernen	 zu	 erleichtern,	
erfahren Sie hier anschaulich, was das Lernen unterstützt und 
was es verhindert.
Bernd Görmer, Lernberater, Trainer BDVT, NLP-Lehrtrainer
Der Abend findet im Gesundheitsamt Dinkelsbühl, Luitpoldstra-
ße 5, statt.
Die Abende beginnen jeweils um 20:00 Uhr. Die Teilnahme 
ist kostenlos.
Anmeldung bitte unter der Telefonnummer (09851) 3051 
bzw. 3052 oder unter gesundheitsamt.dkb@landratsamt-
ansbach.de.

Informationsveranstaltung für  
„Werdende Eltern“
Das Gesundheitsamt, Außenstelle Dinkelsbühl und die Ernäh-
rungsberatungsstelle	 der	 AOK	 –	 die	 Gesundheitskasse	 Bay-
ern - laden am Dienstag, 12. Dezember 2017 um 19.00 Uhr 
in das Gesundheitsamt Dinkelsbühl – Luitpoldstr. 5, 91550 
Dinkelsbühl zu einem kostenlosen Informationsabend für wer-
dende Eltern ein.

Manche Familien warten schon sehr lange auf Unterstüt-
zung. Vielleicht warten sie genau auf Sie!
Wenn Sie sich jetzt angesprochen fühlen, dann kommen 
Sie doch ganz unverbindlich bei unserem nächsten Ehren-
amts-Café am 19. Dezember 2017 um 14 Uhr im Landrat-
samt Ansbach vorbei. (Anmeldung unter 0981 468-2107)

Zugangebot weiter ausbauen
Der Landkreis Ansbach hat bisher ein deutlich schlechteres Zu-
gangebot, als die Nachbarlandkreise. Dies muss sich ändern. 
Dass diese Forderung mehr als berechtigt ist zeigt der Ver-
bundbericht 2016 des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg. 
Demnach werden im Vergleich zum Landkreis Ansbach die 
beiden Nachbarlandkreise Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim 
und Weißenburg-Gunzenhausen mit der doppelten Zugleis-
tung in Kilometern je Einwohner erschlossen. Diese deutliche 
Benachteiligung muss endlich aufgeholt werden. Auch deshalb 
sind Projekte zur Schienenanbindung im Landkreis Ansbach so 
wichtig.
Die anstehende Ausweitung der IC-Verbindungen verbessert 
die Anbindung des Landkreises Ansbach an die Ballungsräu-
me Nürnberg und Stuttgart. Dies bringt Vorteile für Berufs- und 
Ausbildungspendler, aber auch für Geschäftsreisende und Tou-
risten. Wir haben seit Jahren für die Wiedereinführung gestri-
chener IC-Zugpaare gekämpft, auch gemeinsam mit den Kom-
munen und Wirtschaftskammern in Baden-Württemberg. Der 
Einsatz hat sich gelohnt. Jetzt geht es weiter darum, den bishe-
rigen 2-Stunden-Takt auf einen 1-Stunden-Takt zu verbessern. 
Das bleibt unsere Forderung.
Neben dem Fernverkehr muss auch der Nahverkehr auf der 
Schiene gestärkt werden. So wird der Stundentakt der S-Bahn 
ab dem 10. Dezember von Ansbach über den neuen Halt Leu-
tershausen-Wiedersbach nach Dombühl verlängert. Alle Züge 
werden mit einem stark ausgeweiteten Busangebot an Kommu-
nen zwischen Rothenburg ob der Tauber und Dinkelsbühl ange-
bunden. Damit kann die ÖPNV-Anbindung für Bevölkerung und 
Touristen deutlich verbessert werden.
In der Folge ist es weiterhin das Ziel, die Zuganbindung über 
Dombühl hinaus nach Feuchtwangen, Schopfloch und Dinkels-
bühl zu verlängern sowie auch die Anbindung von Schnelldorf 
zu verbessern. Gleiches gilt für die Zugverbindung von Wasser-
trüdingen nach Gunzenhausen. Eine gute Zuganbindung bringt 
auch Standortvorteile für die Kommunen der Region in Bezug 
auf Gewerbeansiedlungen und Ausbildungsstätten mit überregi-
onalem Einzugsgebiet.

„Rund um das Baby“
Veranstaltungshinweis
Herzliche Einladung zum dreiteiligen Seminar.
Zu den Themen gehören Informationen über die gesunde Er-
nährung	des	Säuglings	in	Theorie	und	Praxis	sowie	ein	Teil,	der	
sich mit der Entwicklung im ersten Lebensjahr beschäftigt.
•	 Bindung	 &	 Entwicklung	 (Gesundheitsamt	 Dinkelsbühl,	 Luit-

poldstraße	5)	am	Fr.	24.11.17
•	 Theorie	der	Ernährung	(AOK	Dinkelsbühl,	Schreinersgasse	

13)	am	Di.	28.11.17
•	 Praxis	 der	 Ernährung	 (AOK	 Dinkelsbühl,	 Schreinersgasse	

13)	am	Di.	05.12.17
Beginn:		 jeweils	um	9.30	Uhr
Ende:		 ca.	11:00	Uhr
Anmeldung:  Gesundheitsamt Dinkelsbühl
		 Telefon	(09851)	3052	oder	3051
Veranstalter sind die Schwangerenberatungsstelle beim Landrat-
samt	Ansbach	–	Gesundheitsamt	Dinkelsbühl	–	in	Zusammenar-
beit	mit	AOK	Bayern	–	Die	Gesundheitskasse	in	Dinkelsbühl
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Kindergartennachrichten

Elternbeirat 2017/2018  
in der Kindertagesstätte
Für	das	Kindergartenjahr	vom	01.09.2017	bis	31.08.2018	wur-
den bei der Elternbeiratswahl am 16. Oktober 2017 folgende 
Personen gewählt:
Vorsitzende Frau Petra Wieland, Kassenführerin Frau Carmen 
Reichert und als Schriftführerin Frau Manuela Springer. Als 
Stellvertreter gehören dem Elternbeirat an: Frau Carmen Ilg, 
Frau Heike Wolf und Frau Ingrid Hankele.
Dem ausgeschiedenen Elternbeiratsmitgliedern ein herzliches 
Dankeschön für die Mitarbeit in der Kindertagesstätte. Den neu 
Gewählten	 wünschen	 wir	 die	 Unterstützung	 aller	 Eltern,	 gute	
Ideen und Gespräche zum Wohle unserer Kinder und der Kin-
dertagesstätte.

Schulnachrichten

Elternbeirat 2017/2018 in der Grundschule 
Weiltingen
Ein herzliches Dankeschön an alle bisherigen Elternbeiräte für 
die gute Mitarbeit.
Der	Elternbeirat	2017/2018	hat	folgende	Zusammensetzung:
1.	Vorsitzende:	Anita	Schaupner,	Ahornstraße	3,
Tel.	09853	/	386524
stellvertretender Vorsitzender: Karin Meyer, Eschenweg 11, Tel. 
09853	/	389149
Beisitzer: Daniela Schuster, Tina Rang, und Stefanie Schwarz
Auf eine gute Zusammenarbeit freuen sich
Schulleiterin Frau Berner-Köhler, das Lehrerkollegium und die 
Schulverbandsversammlung
1. Bgm. Werner Leibrich und 1. Bgm. Christoph Schmidt.

FOS/BOS Ansbach

Staatliche Fachoberschule und  
Berufsoberschule Ansbach

Tag der offenen Tür
am SAMSTAG, 03. FEBRUAR 2018
von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Information, Beratung und Erfahrungsberichte
Fachpraktische Ausbildung - Schulwerkstätten - Projekte - Ko-
operationen - Zweite Fremdsprache - Seminarfach
Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Die Online-Anmeldung ist ab sofort unter www.fosbosansbach.
de möglich. Die ausgedruckte Online-Anmeldung bitte unter-
schrieben	und	mit	den	erforderlichen	Unterlagen	in	der	Zeit	vom	
26. Februar bis 09. März 2018 persönlich vorbeibringen.
Berufliche Oberschule Ansbach
Pfarrstr.	21/23,	Ansbach
Tel.	0981	97223900
E-Mail: verwaltung@fosbosansbach.de
Homepage: www.fosbosansbach.de
Parkmöglichkeiten am Rezatparkplatz oder im Brückencenter

Infoabend Gymnasien Ansbach
„Am	Dienstag,	dem	23.	Januar	2018,	um	19.00	Uhr	findet	in	der	
Sporthalle des Theresien-Gymnasiums, Schreibmüllerstraße 
10, 91522 Ansbach, der gemeinsame Informationsabend der 
drei Ansbacher Gymnasien statt.
Eingeladen sind alle interessierten Eltern, deren Kinder in die 5. 
Jahrgangsstufe eines Gymnasiums in Ansbach übertreten wollen.“

Herr Ritter, Physiotherapeut, informiert über säuglingsgerechtes 
Betten und Tragen und gibt Tipps, um frühkindliche Haltungs-
schäden zu vermeiden.
Frau Krömer, Oecotrophologin der AOK, informiert über richti-
ge Ernährung in der Schwangerschaft, während der Stillzeit und 
gibt einen Überblick über die Vielfalt der Säuglingsmilchnahrung 
in den ersten Lebensmonaten eines Babys.
Frau Jutta Künast-Ilg, Diplom-Sozialpädagogin beim Gesund-
heitsamt, gibt Erläuterungen zum Mutterschaftsurlaub, Mutter-
schaftsgeld, Elternzeit, Elterngeld, Landeserziehungsgeld sowie 
über	 weitere	 soziale	 Leistungen/Hilfen	 und	 Allgemeines	 rund	
um die Schwangerschaft.
Es wird um Anmeldung im Gesundheitsamt unter der Nummer 
09851/3052	in	der	Zeit	von	8.00	Uhr	bis	12.00	Uhr	gebeten.

Renten und Soziales

Die Deutsche Rentenversicherung 
Nordbayern teilt mit
„ihre-vorsorge.de“ macht mobil
Altersvorsorgeportal nach Relaunch auf neue Lesegewohn-
heiten, Smartphones und Tablets optimiert
Das Altersvorsorgeportal „ihre-vorsorge.de“ wurde einem auf-
wendigen Relaunch unterzogen. Das neue Design der Seite 
entspricht nicht nur modernen Gestaltungsstandards, sondern 
passt sich auch den Displays mobiler Endgeräte an. Damit sind 
die Inhalte auch auf Smartphone- oder Tablet-Bildschirmen 
noch besser lesbar. Die Inhalte wurden überarbeitet und ihre 
Aufbereitung eng auf die Informationsbedürfnisse und Lesege-
wohnheiten der Leserinnen und Leser abgestimmt.
„ihre-vorsorge.de“ ist ein unabhängiges Altersvorsorgeportal 
der Regionalträger der Deutschen Rentenversicherung und der 
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See. Es in-
formiert anbieterneutral und ohne Werbung über die Themen 
private und betriebliche Altersvorsorge, gesetzliche Rente und 
Rehabilitation. Seit 2002 ist es Teil der Auskunfts- und Bera-
tungsleistungen der Rentenversicherung.
Mehr als 500 Seiten informieren die Leserinnen und Leser um-
fassend	 und	 geben	 Orientierung	 im	 komplexen	 Thema	 Alters-
vorsorge. 19 interaktive Online-Rechner runden das Service-
Angebot ab.
Einzigartig	 in	Deutschland	ist	das	Forum:	Dort	helfen	Expertin-
nen	 und	 Experten	 der	 Deutschen	 Rentenversicherung	 Usern	
bei Fragen rund um die Themen Altersvorsorge, Rente und 
Reha.	Allein	2016	beantworteten	sie	rund	3.000	Anfragen.	Mehr	
dazu im Internet unter: www.ihre-vorsorge.de

Rentensprechtage
der Deutschen Rentenversicherung
zur Information übers Rentenkonto
Die nächsten Rentensprechtage
6. Dezember 2017 und 1. Februar 2017
finden	in	Dinkelsbühl	von	08.30	Uhr	-	12.00	Uhr	und	13.00	Uhr	
-	15.30	Uhr	statt.
Der Sprechtag findet im Rathaus der Stadt Dinkelsbühl, Sprech-
zimmer des Rathauses im Erdgeschoss, 1. Zimmer links, Zim-
mer 0.02, statt.
Die Termine für die jeweiligen Sprechtage werden telefonisch 
unter	09851	/	902-123	oder	 im	Rathaus	der	Stadt	Dinkelsbühl,	
Zimmer 1.01, vergeben.
Bei der Terminvergabe bitte die Rentenversicherungsnummer 
und den Rentenversicherungsträger mitteilen. Damit Ihnen eine 
konkrete Auskunft erteilt werden kann, ist es dringend geboten 
sämtliche Rentenunterlagen mitzubringen. Bitte auch Personal-
ausweis bzw. Reisepass nicht vergessen.
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VDK Ortsverband Weiltingen
VdK Adventsfeier
Der VdK Ortsverband Weiltingen lädt zur Adventsfeier am 
Samstag,	den	16.	Dezember	2017	um	14.00	Uhr	ins	Gasthaus	
Krone in Weiltingen ein. Auch Nichtmitglieder sind herzlich ein-
geladen. Wer keine Fahrgelegenheit hat, wird gebeten, sich bei 
Erich	Kratzel	unter	09853/287	zu	melden.

Fundsachen

Ende Oktober wurde am Pavillon an der Herzogslaube Kinder-
spielzeug (Stoffminions, kleine Schaukel) gefunden.
Des Weiteren wurde eine Kinderarmbanduhr mit schwarzem 
Stoffband im Rathaus abgegeben. Beides kann zu den bekann-
ten Öffnungszeiten im Rathaus abgeholt werden.

Infos zum Mitnehmen

Flyer
„Wo	bleibt	mein	Geld?“	–	Statistisches	Landesamt	für	Statistik
„Entike“ Sonderausstellung Limeseum
Weihnachtsmärkte 2017
Spannende	Orte	–	Tipps	für	Wandertage	und	Ausflüge
Agenda 21 Wettbewerb
Lernorte im Grünen

Nachrichten aus dem Römerpark 
Ruffenhofen

5 Jahre LIMESEUM Ruffenhofen
Aktuelle Aktionen
Seit kurzem lädt die neue Sonderausstellung „ENTIKE. Archäo-
logie	 rund	 um	 Entenhausen“	 Jung	 und	 Alt	 in	 das	 LIMESEUM	
ein. Gerade für Comic-Fans ist es eine abwechslungsreiche 
und unterhaltsame Ausstellung. Aber auch Besucher, die sich 
bisher weniger für Comics begeistern konnten, kommen mit den 
aussagekräftigen	 und	 unterhaltsamen	 Texten	 auf	 ihre	 Kosten.	
Aus Anlass der neuen Sonderausstellung und des 5-jährigen 
Bestehens	bietet	das	LIMESEUM	die	beiden	Bücher	Museums-
führer und zum Handel am Limes incl. zwei kostenloser Tassen 
Kaffee an. 
Die	 Bücher	 können	 gemeinsam	 zum	 Preis	 von	 16,80€	 erwor-
ben werden. Sie sind auch, gerade in Verbindung mit Eintritts-
gutscheinen für einen Besuch, ein ideales Weihnachtsgeschenk 
für Römerfreunde.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Matthias Pausch

Museumsleiter

LIMESEUM
Römerpark Ruffenhofen 1
91749	Wittelshofen
Direkte	Durchwahl:	Tel.	09854/9799243
matthias.pausch@roemerpark-ruffenhofen.de

Vereine und Verbände

An alle Vereine & Institutionen

Weihnachten 
rückt näher...

Haben Sie sich schon 
Gedanken gemacht, wie Sie ein 
angemessenes „Dankeschön“ zum 
bevorstehenden Weihnachts- und Neujahrsfest sagen können?
Über das ganze Jahr hinweg veröffentlicht unser Verlag Ihre Veran-
staltungsberichte und Mitteilungen kostenlos im Mitteilungsblatt. 
Leider ist es aber nicht möglich, Texte zu veröffentlichen, die eine 
Danksagung oder Glückwünsche an Vereinsmitglieder usw. bein-
halten. Wir bieten Ihnen dafür Gelegenheit in der letzten Ausgabe 
dieses Jahres.  Dort können Sie Ihren Mitgliedern, Freunden und 
Förderern durch eine geschmackvoll gestaltete Glückwunschanzeige 
ein herzliches „Dankeschön“ preiswert und weitreichend übermit-
teln. Vorschläge entnehmen Sie bitte unserem Glückwunschkatalog 
für Weihnachts- und Neujahrsanzeigen, der bei unserem Anzeigen-
berater eingesehen werden kann. 
Oder sprechen Sie direkt mit uns.

Ihre LINUS WITTICH Medien KG
Postfach 223, 91292 Forchheim
Telefon: 09191/7232-0

Jetzt blätterbar auf
Ihrem PC, Laptop,
Tablet oder 
Smartphone.

Lesen sie gleich los:
epaper.wittich.de/2196

Jetzt als ePaper lesen

Amtsblatt Markt Weiltingen

Schützen Sie Ihr Eigentum vor Diebstahl.

Langfinger kennen 
keine Kurzarbeit.

www.polizei-beratung.de

www.hotel-breitenbacher-hof.de
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Neue Heizung mit Geld vom Staat
(rgz/rae). Moderne Technik 
macht das Leben nicht nur ein-
facher - meistens lässt sich mit 
ihr auch viel Geld sparen. Das 
gilt beispielsweise für die In-
stallation einer modernen Gas-
brennwerttherme: Sie senkt die 
laufenden Kosten und schont 
zudem die Umwelt. Die Hei-
zungserneuerung wird deshalb 
sogar staatlich gefördert. Vo-
raussetzung: Die Modernisierer 

stellen einen entsprechenden 
Antrag. Doch genau diesen 
Aufwand scheuen viele Haus-
besitzer, denn das Angebot von 
Bund, Ländern und Städten ist 
unübersichtlich. Unter www.
primagas.de finden Modernisie-
rer alle Informationen zu den 
relevanten Förderprogrammen 
und Abläufen sowie zahlreiche 
Erfahrungsberichte von zufrie-
denen Nutzern des Services.

Gründach für Selbermacher
(rgz/su). Begrünte Dächer leisten 
einen wichtigen Beitrag zum 
Umweltschutz und zur Verbesse-
rung der Lebensqualität in städ-
tischen Regionen. Sie wirken der 
zunehmenden Flächenversie-
gelung entgegen, bringen mehr 
Sauerstoff in die Städte und bie-
ten Tieren und Kleinlebewesen 
wertvolle Lebensräume. „Die 
Begrünung von Steildächern 
und Intensivbegrünungen mit 
Büschen oder Bäumen gehört 
in die Hände von Fachbetrie-
ben“, rät Dr. Gunter Mann von 
Optigrün. Kleinere Flachdach-

flächen etwa auf Garagen oder 
Carports könnten Heimwerker 
und Hobbygärtner aber auch 
selbst mit einer Extensivbegrü-
nung versehen. Dafür gibt es 
spezielle Flachdachpakete, die 
neben allen Unterschichten 
zum Schutz des Dachs und zur 
Drainage auch das passende 
Pflanzsubstrat sowie Sprossen 
zur Bepflanzung und Langzeit-
dünger enthalten. Mit ausführ-
lichen Anleitungen gelingt die 
Anlage auch ohne professionelle 
Hilfe. Mehr Infos und Tipps gibt 
es unter www.optigruen.de.

www.localbook.de
Das lokale Portal von LINUS WITTICH.
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Senden Sie alles an: 
LINUS WITTICH Medien KG, Kleinanzeigen - Postfach 223, 

91292 Forchheim, Fax 09191 7232-30 oder online unter: 
www.wittich.de/Objekt2196

Gehen Sie gleich auf www.wittich.de/Objekt2196
und geben Sie diese dort online auf.
Oder füllen Sie dieses Formular aus und schicken Sie es an uns.

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie beim Ausfüllen der Felder, dass hinter je-
dem Wort, jeder Zahl, jedem Satzzeichen ein Kästchen als Zwischenraum frei bleibt.

Anzeige mit Rahmen. 
Der Rahmen kostet 5,- € zusätzlich.

Chiffre: Achtung! Für die Zusendung der Zuschriften
fällt eine einmalige Gebühr von 5,- € an.

Bitte geben Sie Ihre genaue Anschrift an.

PLZ / Ort

Straße / Hausnummer

Name / Vorname

Wünschen Sie Bankeinzug, geben Sie Ihre Bankverbindung an 
oder legen Sie Ihrer Bestellung Bargeld bei.

Bankeinzug Bargeld liegt bei

SEPA-Lastschrift-Mandat Gläubiger-ID: DE1302600000116620
Ich/Wir ermächtige/n die LINUS WITTICH Medien KG, eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem 
Auftrag resultierenden Gesamtbetrags von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von LINUS WITTICH Medien KG auf mein/un-
ser Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Hinweis: Ich kann/
wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belaste-
ten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstiut vereinbarten Bedingungen.

Datum Unterschrift

schon ab 
5,- €

Jetzt
mit neuer

Gestaltung

Ihre neue private Kleinanzeige

*Muster mit 225 Zeichen und Zusatzoption „Rahmen“.

Bis hierher für 5,- € inkl. MwSt.

Bis hierher für 10,- € inkl. MwSt.

IBAN
DE

5-Zimmer-Wohnung in Muster-
hausen zu vermieten. 90 qm, Zen-
tralheizung, Balkon, Dachterrasse, 
Kellerabteil. Einbauküche mit E-
Geräten vorhanden. Garten, Garage 
und kleine Werkstatt. Miete 5,- EUR/
qm, zzgl. NK. Tel. 01234/567890

Suche ein altes Moped oder
Motorrad, auch defekt z. B. Zün-
dapp BMW, Horex, NSU, Vespa
usw. Bitte Alles anbieten. 0160/
93883574

Kleinanzeigen

Probleme mit Glücksspielsucht?
Spielsucht-Soforthilfe-Forum

Anonyme Anlaufstelle
für Betroffene und Angehörige

! Sei auch Du herzlichst willkommen !

www.spielsucht-soforthilfe.de

Ihren Traumpartner finden

 mit einer Kleinanzeige.

anzeigen.wittich.de
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Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Claudia Kern
Mobil: 0177 9159865

c.kern@wittich-forchheim.de

Ihr Verkaufsinnendienst 

Sabine Kowalsky
Tel.: 09191 723264

Fax. 09191 723242
s.kowalsky@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Wir sind für Sie da...

  

Rollladen

 Jalousien

Fliegengitter

 Markisen

Ihr regionaler Hersteller fürNEBENJOB, bei dem das Geld 
stimmt. Info unter: 

0151 - 580 44 699

Versuchen Sie es doch mal mit einer Anzeige.

2196
Amts- u. Mitteilungsblatt Marktes Weiltingen

Das lokale Portal von LINUS WITTICH.

Ihr Weihnachtsmarkt fehlt? Dann gleich mitmachen und
veröffentlichen Sie kostenlos einen Artikel unter

artikel.localbook.de 

Jetzt auf advent.localbook.de

Weihnachtsmärkte in Bayern
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